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durch die Kürze der Amtszeihzn vernichten gesucht;
in Frankreich «der au- fünf Personc>: scsigesezt,
weil man glaubte, diese Anzahl wäre hiurei-
chend, um Makuntat in die Beschlüsse des Oi-
rckloriums zu bring u, und doch nicht so groß,
daß die Vollziehung der Gesetze und die Scbnel-
lic.kcit scin^r Operationen dabei litte. Bis da-
hin hat min der französischen Constitution noch
nicht den Vorwarf gemacht, daß das Direk-

Vollzich u n st s - Direkto riu m.

Das Dollziehnngsdirektoriuni der helvetischem
einen und nncheilbarcn Republik, an den

B. Bolt, Reg. Scatlh. des K. Sentis.
Bürger!

Der besondere Eiftr, verbunden mit der srene
und Rechtschaffenheit, die Ihr seit dem àderantritte der Euch anvertrauten Stelle in

atcrium aus zu wenigen Gliedern bestünde, wohli^^n bl^ierlgen Umtsverrlchtungen bewê
aber den dos ihrer noch zu viele waren, weihhobt, erhöhte auf eben den Grad bas Vtr

unter fünfeu leicht Zwietracht entstehen, nnd.^auen der Regierung, indem Ihr di«-' klebe

diese den Staat in Parthcicn theilen könne. Auch ch'b das Zutrauen Eurer Mitbürger durch d«

bei uns hat man noch nicht über zu grobe /den zu verengen wußtet. Ein doppelt!!

Schnelligkeit in den Ovcralionen des Direkto-
riums geklagt, Wohl cbcr gar oft den Wunsch
geäussert, daß die Thätigkeit der vollziehenden
Gewalt, den Gefahren des Vaterlands und
der Dringlichkeit der Umstände angemessen:r
ware. Wie sehr müßte durch Vermehrung der
Glieder d.s Direktoriums der Gang der Rc
gienmg erschwert werden: zumal, wem, ihre
Anzahl nach dein Wunsch der Minorität der
Commission gar ans iz Glieder erhöht werden
sollte? Würde nicht bei so vielen, so mannig-
faltigen Geschäften des Tages, die Zeit, die ganz
der Thät''gleil gewiedmet seyn muß, in langen
Debatte», in welchen nichts ausgemacht würde,
vergehen? Konnte nicht eben dieser Zeitverlust
unter Umständen, wie die dcrmaligcn sind, den

Untergang der Republik bewirken? Wie könn-

«n z. V. Kriegsoperationen, die so viel Ein-
heit des Plans, Geheimniß und Schnelligkeit
erfordern, von einem so Izahlrcichen Direkto-
num geleitet werden? Und dock muß sich die

Güte einer Constitution, vorzüglich in schwier:-

gen Umstanden, die ihre Prüfsteine sind, be-

währen: nicht blos auf ruhige Zeiten, wo ein

zahlreicheres Personal der vollziehenden Gewalt
der Republik weniger verderblich seyn dürfte,
muß ihre Organisation berechnet seyn.

Der Vortheil einer größern Majorität wäre
gegen die Gefahr in keinen Anschlag zu bun-
gen, denn die Despotie von 5 Direktoren siebt

nickt mehr z» befürchten, wenn in der ver-
besserten Verfassung ihre Gewalt, die in der

jetzigen in die fürchterlichste Despotie, in Folge
der Zeiten cms wtcn könnte, gehörig beschränkt
nnd untergeordnet wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Grund, in Euch fernerhin einen thätigen uu)

redlichen Beförderer der guten Sache/und ei-

nen würdigen Beamten auf der ersten Sä
des Kantons erwarten zu dürfen.

Diesem zufolge ladet Euch das Direktorium
ein, das Amt des Regierunqsstatthaiters rom

Kanton Sentis fern r zu bekleiden, und m

demselben all das Gute zu wirken, das ä»

Mann, so gcschäzt und geliebt wie Ihr,
ken kann.

Die Ueberzeugung, dem Vaterlande und der

guten Sache wesentlich dienen, und unm
Euer» Mitbürgern gemeinnützig seyn zu küu

nen, wird Euch ohne Bedenken entschloßt»
machen, dieser Einladung nnd den Erwartn"-
gen des Direktoriums vollkommen zu ^
sprechen. Republikanischer Gruß!

Folgen die Unterschriften.

An die Besitzer des schweizerischen ReB-
likancrs.

Das Supplement zu den drei Bänden
des schweizerischen Republikaners, wo-

durch sich diese Zeitschrift an das neue ye.^
ve tische Tagblalt anschließt, ist nmwttyr
mit birc». xxll. beendigt.

Das Register zum ?ten Band und
plemcnt wird erscheinen, sobald die noch

lenden Nmnern 22 bis zo des glen î /werden gedrult ftyn, welches nun chne v»u
ni/geschchcn soll. ^ ^ê,

Es sind noch Exemplare des ganzen -
und einzelne Theile desselben um den ?>ro>

mentspreis zu haben. Die ganze Samw»
kostet 26 Schweizcrftanken; jcder/nzelne B
L Franke» ; das Supplement 2 Franken.
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